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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber bittet um Darstellung von Steuersenkungen und Steuervergünstigungen seit 
2011. 

2. Steuersatzsenkungen 

Bei den aufkommensstarken Steuern hat es im zu untersuchenden Zeitraum keine Steuersatzsen-
kungen gegeben. Die Sätze bei der Einkommensteuer sind seit 2005, bei der Körperschaftsteuer 
seit 2008, bei der Umsatzsteuer seit 2007 und bei der Kapitalertragsteuer seit 2009 stabil. 

3. Steuervergünstigungen 

Die Steuervergünstigungen des Bundes werden in den Berichten der Bundesregierung über die 
Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen (Subventionsbericht) 
dargestellt. Für den maßgeblichen Zeitraum ab 2011 sind der 24., 25. und 26. Subventionsbericht 
einschlägig. Die relevanten Auszüge sind der Dokumentation als Anlagen beigefügt. 

24. Subventionsbericht, Bericht der der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen 
des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2011 bis 2014, S. 17-18, 21-22. 

Anlage 1 

25. Subventionsbericht, Bericht der der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen 
des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2013 bis 2016, S. 22, 27-28. 

Anlage 2 

26. Subventionsbericht, Bericht der der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen 
des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2015 bis 2018, S. 22, 29-31. 

Anlage 3 
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